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Beschlussvorlage  BV0081/2023 
     
Für die öffentliche Sitzung 
 

Beratungsfolge Abstimmungsergebnis Datum 

Hauptausschuss  04.07.2023 

Stadtverordnetenversammlung  11.07.2023 

 
 
Einreicher:  Fraktionen Die Unabhängigen-Bürger für Hennigsdorf und 

CDU/BürgerBündnis 
   
 
Betreff: Beschlussvorschlag zur Entlastung der Sportvereine bei der Nutzung der Funktional 

Schwimmhalle 
 
Beschlussvorschlag:  
 

1. Die Sportvereine der Stadt Hennigsdorf, die ihren Vereins-Schwimmsport in der Funktional 
Schwimmhalle Hennigsdorf durchführen, werden bei dem Nutzungsendgeld mit einem 
Preisdeckel von 50 % entlastet. 

2. Sofern Spenden eingehen und die Summe der Unterstützung im Rechnungsjahr nicht die 
Marke von 50% erreicht, wird der Zuschuss der Stadt bis zu der Marke von 50% erhöht, 
sodass der 50%ige Preisdeckel für die Sportvereine die Ihren Vereins-Schwimmsport in der 
Funktional Schwimmhalle durchführen greift! 

3. Dieser Preisdeckel wird für alle Hennigsdorfer Sportvereine, die ihren Vereins-
Schwimmsport in der Funktional Schwimmhalle Hennigsdorf durchführen, gleichermaßen 
angewandt. 

 
 
Begründung:  
 
Durch den Bau der neuen Hennigsdorfer Funktional Schwimmhalle hat die Stadt Hennigsdorf 
einen neuen Treffpunkt für den Breiten-, Familien-, Vereins-, Gesundheits- und Schulsport 
erhalten. 
Die Planung, Baukosten und der Zeitplan für die Errichtung der neuen Funktional Schwimmhalle 
konnten eingehalten werden, sodass die neue Funktional Schwimmhalle am 28.08.2023 in Betrieb 
genommen und für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hennigsdorf sowie für Besucher aus den 
Nachbarkommunen eröffnet werden kann. 
  
Das Betriebskonzept für die Funktional Schwimmhalle wurde den Stadtverordneten am 08.06.2023 
in einer nichtöffentlichen Informationsveranstaltung vorgestellt. Dabei wurden die Nutzungspreise 
für den Schwimm- und Saunabereich für die Besucherinnen und Besucher erläutert. 
 
Des Weiteren wurde uns vom Geschäftsführer der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH, Herrn 
Christoph Schneider, als Betreiber der neuen Funktional Schwimmhalle, dass Nutzungsendgeld für 
den Vereinssport in Höhe von 77,05 Euro brutto vorgestellt. 
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Im weiteren Verlauf wurde durch den Geschäftsführer ein Modell zur Entlastung der Hennigsdorfer 
Vereine vorgestellt, dass eine 34%ige Förderung des Nutzungsendgeldes über die Hennigsdorfer 
Sportförderung und eine weitere Entlastung in Form einer Spende von 40.000 Euro für die 
nächsten 3 Jahre beinhaltet. Diese Spende soll zur Anrechnung auf das Nutzungsendgeld an die 
Sportvereine dienen, die ihren Schwimmsport in der 
Funktional Schwimmhalle durchführen. Der Geschäftsführer sicherte zwar diese Spende für die 
nächsten 3 Jahre zu, möchte sie jedoch nicht schriftlich fixieren. 
 
Da eine Spendenankündigung immer eine freiwillige Willenserklärung darstellt, die aus 
verschiedenen Gründen ausfallen kann, bietet dieses Modell für die Hennigsdorfer Vereine keine 
verlässliche Planungssicherheit. 
 
Aus diesem Grund sehen wir Handlungsbedarf, um Planungssicherheit für die Sportvereine der 
Stadt Hennigsdorf herzustellen. Eine Deckelung des kalkulierten Nutzungsendgeldes bei derzeit 
77,05 Euro brutto auf 50% gewährleistet den Hennigsdorfer Sportvereinen ein derzeitiges 
Nutzungsendgeld von 38,52 Euro brutto. Die Deckelung des Nutzungsendgeldes bei 50% hat 
zudem den Vorteil, dass Preisänderungen, die aus verschiedenen Gründen wie beispielsweise 
Energiepreisen resultieren und sowohl nach oben als auch nach unten ausfallen können, keine 
Auswirkungen auf die Deckelung bei 50% haben. Dadurch bleibt das Nutzungsendgeld stabil und 
passt sich entsprechend den Veränderungen an, selbst bei einer reduzierten 
Nutzungsendgeldhöhe. 
 
Eine alternative Möglichkeit besteht darin, dass die für die Sportvereine vorgesehenen Spenden, 
die ihren Vereins-Schwimmsport in der Funktional Schwimmhalle durchführen, für den 50%igen 
Preisdeckel des Nutzungsentgelts berücksichtigt werden können, um dadurch eine Entlastung des 
Haushalts zu erreichen. 
 
Bevor die Argumentation einer Benachteiligung von Nachbarkommunen aufkommt, möchten wir 
betonen, dass auch die Nachbarkommunen ihre Sportvereine durch ein eigenes Konzept zur 
Entlastung des Nutzungsendgeldes unterstützen können. 
 
Wir ersuchen daher die Stadtverordnetenversammlung, diesen Beschlussvorschlag anzunehmen 
und den Sportvereinen durch ihre Zustimmung Entlastung und Planungssicherheit zu gewähren. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen             ja   nein 
 
 
 
 
Hennigsdorf, 20.06.2023 
 
 
 
 

gez. W. Scheeren 
Vorsitzender 

der Fraktion CDU/BürgerBündnis 

 
 
 

gez. O. Schönrock 
Stellv. Vorsitzender 

der Fraktion  Die Unabhängigen-
Bürger für Hennigsdorf 
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